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8. Abschnitt 

Verfahren zur Feststellung und Neuordnung der Eigentumsverhältnisse 

§ 53 Leitlinien zur Neuordnung 

(1) Auf Grund des Ausscheidens von Mitgliedern aus der LPG oder der eingetragenen Genossen-
schaft, der Bildung einzelbäuerlicher Wirtschaften oder zur Wiederherstellung der Einheit von selb-
ständigem Eigentum an Gebäuden, Anlagen sowie Anpflanzungen und Eigentum an Grund und Boden 
sind auf Antrag eines Beteiligten die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken unter Beachtung der In-
teressen der Beteiligten neu zu ordnen.  

 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn genossenschaftlich genutzte Flächen vom Eigentümer gekündigt 
und zur Bildung oder Vergrößerung bäuerlicher oder gärtnerischer Einzelwirtschaften verpachtet wer-
den.  

 

(3) Die Neuordnung der Eigentumsverhältnisse erfolgt durch freiwilligen Landtausch oder durch ein 
von der zuständigen Behörde (Flurneuordnungsbehörde) angeordnetes Verfahren.  

 

(4) Die zuständige Landesbehörde kann gemeinnützige Siedlungsunternehmen oder andere geeignete 
Stellen unter Beleihung mit hoheitlichen Befugnissen beauftragen, die Verfahren zur Feststellung und 
Neuordnung der Eigentumsverhältnisse durchzuführen; davon ausgenommen sind Maßnahmen nach 
§ 55 Abs. 2, § 61 Abs. 1 und 3 und § 61 a Abs. 3.  

 
§ 54 Freiwilliger Landtausch 

(1) Als Verfahren zur Regelung der neuen Eigentumsverhältnisse ist ein freiwilliger Landtausch anzu-
streben.  

 

(2) Die Eigentümer der Tauschgrundstücke (Tauschpartner) vereinbaren den freiwilligen Landtausch 
unter Berücksichtigung der Nutzungsart, Beschaffenheit, Güte und Lage der Flächen. Sie beantragen 
dessen Durchführung bei der Flurneuordnungsbehörde.  

 
§ 55 Bestätigung und Beurkundung 

(1) Der Tauschplan ist mit dem Tauschpartner in einem Anhörungstermin zu erörtern. Er ist den 
Tauschpartnern anschließend vorzulesen und zur Genehmigung sowie zur Unterschrift vorzulegen.  

 

(2) Wird eine Einigung über den Tauschplan erzielt, ordnet die Flurneuordnungsbehörde die Ausfüh-
rung des Tauschplanes an. Die Grundbücher sind auf Ersuchen der Flurneuordnungsbehörde nach 
dem Tauschplan zu berichtigen.  

 

(3) Im übrigen sind die Vorschriften der §§ 103 a bis 103 i des in § 63 genannten Gesetzes sinngemäß 
anzuwenden. 

 

                                                 
1 i.d.F. der Bekanntmachung vom 3. Juli 1991 (BGBl. I S. 1418), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2001 
(BGBl. I S. 1149) 
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§ 56 Bodenordnungsverfahren 

(1) Kommt ein freiwilliger Landtausch nicht zustande, ist unter Leitung der Flurneuordnungsbehörde, in 
dessen Bereich die Genossenschaft ihren Sitz hat, ein Bodenordnungsverfahren durchzuführen.  

 

(2) Am Verfahren sind als Teilnehmer die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden 
Grundstücke und als Nebenbeteiligte die Genossenschaften, die Gemeinden, andere Körperschaften 
des öffentlichen Rechts, Wasser- und Bodenverbände und Inhaber von Rechten an Grundstücken im 
Verfahrensgebiet beteiligt.  

 
§ 57 Ermittlung der Beteiligten 

Die Flurneuordnungsbehörde hat die Beteiligten auf der Grundlage der Eintragungen im Grundbuch zu 
ermitteln.  

 
§ 58 Landabfindung 

(1) Jeder Teilnehmer muss für die von ihm abzutretenden Grundstücke durch Land vom gleichen Wert 
abgefunden werden. Die Landabfindung soll in der Nutzungsart, Beschaffenheit, Bodengüte und Lage 
seinen alten Grundstücken entsprechen.  

 

(2) Ein Teilnehmer kann mit seiner Zustimmung statt in Land überwiegend oder vollständig in Geld ab-
gefunden werden.  

 
§ 59 Bodenordnungsplan 

(1) Die Flurneuordnungsbehörde fasst die Ergebnisse des Verfahrens in einem Plan zusammen.  
 

(2) Vor der Aufstellung des Planes sind die Teilnehmer über ihre Wünsche für die Abfindung zu hören.  
 

(3) Der Plan ist den Beteiligten bekannt zu geben. Die neue Flureinteilung ist ihnen auf Wunsch an Ort 
und Stelle zu erläutern.  

 
§ 60 Rechtsbehelfsverfahren 

Für das Rechtsbehelfsverfahren sind die Vorschriften des Zehnten Teils des Flurbereinigungsgesetzes 
sinngemäß anzuwenden.  

 
§ 61 Rechtswirkung eines Bodenordnungsplans 

(1) Ist der Plan unanfechtbar geworden, ordnet die Flurneuordnungsbehörde seine Ausführung an 
(Ausführungsanordnung).  

 

(2) Zu dem in der Ausführungsanordnung zu bestimmenden Zeitpunkt tritt der im Plan vorgesehene 
neue Rechtszustand an die Stelle des bisherigen.  

 

(3) Nach Eintritt des neuen Rechtszustands sind die Grundbücher auf Ersuchen der Flurneuordnungs-
behörde nach dem Plan zu berichtigen.  

 
§ 61 a Vorläufige Besitzregelung 

(1) Um die Bewirtschaftung des Grund und Bodens in der Land- und Forstwirtschaft zu gewährleisten, 
kann den Beteiligten der Besitz neuer Grundstücke (Besitzstücke) vorläufig zugewiesen werden, wenn 
Nachweise für das Verhältnis der Besitzstücke zu dem von jedem Beteiligten Eingebrachten vorliegen.  

 

(2) Die Grenzen der Besitzstücke sollen nach Art und Umfang in der Örtlichkeit gekennzeichnet wer-
den, soweit es im wirtschaftlichen Interesse der Beteiligten notwendig ist.  
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(3) Die Flurneuordnungsbehörde ordnet die vorläufige Besitzregelung an. Diese ist den Beteiligten be-
kannt zu geben. Die Besitzstücke sind auf Antrag an Ort und Stelle zu erläutern.  

 

(4) Die vorläufige Besitzregelung kann auf Teile des Verfahrensgebiets beschränkt werden.  
 

(5) Mit dem in der Anordnung bestimmten Zeitpunkt gehen der Besitz, die Verwaltung und die Nutzung 
der Besitzstücke auf die Empfänger über.  

 

(6) Die rechtlichen Wirkungen der vorläufigen Besitzregelung enden spätestens mit der Ausführung 
des Bodenordnungsplans.  

 
§ 62 Kosten 

Die Kosten des Verfahrens zur Feststellung der Neuordnung der Eigentumsverhältnisse trägt das Land 
(Staat).  

 
§ 63 Anwendungsbestimmungen 

(1) Bis zur Bildung der Flurneuordnungsbehörde kann der Vertrag über den freiwilligen Landtausch vor 
jeder Behörde, die nach den Rechtsvorschriften für die Beurkundungen von 
Grundstücksangelegenheiten zuständig ist, rechtswirksam geschlossen werden. Die Vorschriften über 
die Genehmigung des Grundstücksverkehrs finden Anwendung.  

 

(2) Für die Feststellung und Neuordnung der Eigentumsverhältnisse sind im übrigen die Vorschriften 
des Flurbereinigungsgesetzes sinngemäß anzuwenden.  

 

(3) Ein Bodenordnungsverfahren kann ganz oder in Teilen des Verfahrensgebiets als ein Verfahren 
nach dem Flurbereinigungsgesetz fortgeführt werden, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen.  

 
§ 64 Zusammenführung von Boden und Gebäudeeigentum 

Das Eigentum an den Flächen, auf denen auf der Grundlage eines durch Rechtsvorschriften geregel-
ten Nutzungsrechts Gebäude und Anlagen errichtet wurden, die in selbständigem Eigentum der LPG 
oder Dritter stehen, ist nach den Vorschriften dieses Abschnittes auf Antrag des Eigentümers der Flä-
che oder des Gebäudes und der Anlagen neu zu ordnen. Bis zum Abschluss des Verfahrens bleiben 
bisherige Rechte bestehen.  

 
§ 64 a Waldflächen 

(1) Auf den einer LPG zur Nutzung überlassenen Waldflächen geht bisher vom Boden unabhängiges 
Eigentum an den Waldbeständen auf den Grundeigentümer über; es erlischt als selbständiges Recht. 
Die Zusammenführung von bisher unabhängigem Eigentum am Boden und an Gebäuden sowie sons-
tigen Anlagen auf diesen Waldflächen regelt sich nach § 64.  

 

(2) Hat die LPG Ansprüche gegenüber Dritten, die aus früheren Verträgen der LPG über den Waldbe-
sitz herrühren, sind die der LPG daraus zugehenden Leistungen unter Berücksichtigung von seit 
Vertragsabschluß in den Beständen eingetretenen Veränderungen auf die Waldeigentümer aufzutei-
len. Hierbei sind die an die LPG bereits ausgezahlten staatlichen Mittel für zusätzliche Inventarbeiträge 
zu berücksichtigen. Im übrigen findet § 44 auf Waldflächen und Inventarbeiträge für Wald keine An-
wendung.  

 
§ 64 b Eingebrachte Gebäude 

(1) Der Anteilsinhaber eines aus einer LPG durch Formwechsel hervorgegangenen Unternehmens 
neuer Rechtsform oder eines durch Teilung einer LPG entstandenen Unternehmens kann von diesem 
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die Rückübereignung der nach § 13 Abs. 1 des Gesetzes über die landwirtschaftlichen Produktionsge-
nossenschaften vom 3. Juni 1959 (GBl. I S. 577) eingebrachten Wirtschaftsgebäude zum Zwecke der 
Zusammenführung mit dem Eigentum am Grundstück verlangen. Der in Satz 1 bestimmte Anspruch 
steht auch einem Rechtsnachfolger des Grundstückseigentümers zu, der nicht Anteilsinhaber ist.  

 

(2) Wird der Anspruch nach Absatz 1 geltend gemacht, hat der Grundstückseigentümer dem Unter-
nehmen einen Ausgleich in Höhe des Verkehrswerts des Gebäudes zum Zeitpunkt des Rückübereig-
nungsverlangens zu leisten.  

 

(3) § 83 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes ist entsprechend anzuwenden.  
 

(4) Das Unternehmen kann dem Grundstückseigentümer eine Frist von mindestens drei Monaten zur 
Ausübung seines in Absatz 1 bezeichneten Anspruchs setzen, wenn dieser nicht innerhalb eines Jah-
res nach dem 1. Oktober 1994 die Rückübereignung des eingebrachten Wirtschaftsgebäudes verlangt 
hat. Nach fruchtlosem Ablauf der in Satz l bezeichneten Frist kann das Unternehmen von dem Grund-
stückseigentümer den Ankauf der für die Bewirtschaftung des Gebäudes erforderlichen Funktionsflä-
che zum Verkehrswert verlangen. Macht das Unternehmen den Anspruch geltend, erlischt der Rück-
übereignungsanspruch.  

 

(5) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 bis 4 können in einem Verfahren nach den Vorschriften dieses 
Abschnitts geltend gemacht werden.  
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